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RS OGH 1972/2/15 8Ob16/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1972

Norm

MG §19 Abs2 Z10 C

RAO §28 Abs2 lith

Rechtssatz

Gänzliche Weitergabe von Kanzleiräumen eines verstorbenen Rechtsanwaltes liegt nicht vor, solange die Abwicklung

der aus der Zeit des verstorbenen Anwaltes stammenden Causen durch den bestellten mittlerweiligen Stellvertreter

eine regelmäßige anwaltliche Tätigkeit in den Kanzleiräumen erfordert.
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